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Planzeichenerklärung

I  Zeichnerische Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Sonstiges Sondergebiet

(§ 11 Abs. 2  BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 BauNVO)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 und 23 BauNVO)

Nutzungsschablone:

Baufeld

Art der baulichen Nutzung

Mindesthöhe UK Maximalhöhe OK

Grundflächenzahl als HöchstmaßGRZ 0.7

Minimalhöhe Unterkante der Photovoltaikanlage in Meter

min UK

Grundflächenzahl

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und zur Erhaltung 

von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

5

Bemaßung in Meter

vorhandene Flurstücksgrenzen 

vorhandene Flurstücksbezeichnung

II   Zeichnerische Hinweise und Planzeichen

 ohne Festsetzungscharakter

vorhandene Flurgrenzen

z.B.:

Baugrenze

z.B.:

Planungsrechtliche Festsetzungen nach BauGB, BauNVO und PlanzV 

SO

0,6

Maximalhöhe Oberkante der Photovoltaikanlage in Meter

max OK

4,0

Baufeld PhotovoltaikBF PV

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b) BauGB)

Höhenlage des vorhandenen Geländes in Meter ü. NHN 

vorhandene Bäume

vorhandene Böschungen

vorhandene Zäune

405

Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung sowie der

Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

GFL

mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Fläche

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Ein- und Ausfahrt

Flächen für die Landwirtschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 18a BauGB)

Flächen für die Landwirtschaft
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Verfahrensvermerke zum Bebauungsplan  

der Stadt Rastenberg „Photovoltaik Kapellenberg“ 

 

1. Der Stadtrat Rastenberg hat am …………… mit Beschluss Nr. ………, ortsüblich bekannt gemacht 

im Amtsblatt der Stadt Rastenberg Nr. …. vom …………...., den Einleitungs- und Aufstellungsbe-

schluss gefasst, den Vorentwurf des Bebauungsplanes und dessen Begründung gebilligt und die 

Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit beschlossen. 

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB, bekannt gemacht im Amtsblatt 

der Stadt Rastenberg …... vom ……………., ist vom …………... bis zum ………….. durch öffentliche 

Auslegung des Vorentwurfes und dessen Begründung durchgeführt worden. 

3. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gem. § 4 

Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom …………………. zur Äußerung auch im Hinblick auf den erfor-

derlichen Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgefordert worden. 

4. Der Stadtrat Rastenberg hat am ……………. mit Beschluss Nr. …………. den Entwurf des Bebau-

ungsplanes mit Begründung gebilligt und die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB be-

schlossen. 

5. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung, sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener 

Informationen verfügbar sind, sind gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB im Amtsblatt der Stadt Rastenberg 

Nr. ….. vom ………….. ortsüblich bekannt gemacht worden. 

6. Der Entwurf des Bebauungsplanes und dessen Begründung und die wesentlichen, bereits vorlie-

genden umweltbezogenen Stellungnahmen haben gem. § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB in der Zeit vom 

………….…. bis zum …………..… öffentlich ausgelegen. 

7. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gem. § 4 

Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom ……………… zur Stellungnahme aufgefordert worden. 

8. Der Stadtrat Rastenberg hat am …………. mit Beschluss Nr. …….. nach Prüfung der abgegebenen 

Stellungnahmen die Abwägung beschlossen und den Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 

i.V.m. § 97 Abs. 2 ThürBO und §§ 19, 2 ThürKO als Satzung beschlossen. 

 

Rastenberg, den 

 

 

 

 

 

Bürgermeisterin 

 

Der Bebauungsplan einschließlich Textfestsetzungen mit Begründung und Umweltbericht ist ge-

mäß § 10 Abs. 2 BauGB durch Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde vom ………………….. 

Aktenzeichen: …………….. 

 

GENEHMIGT 

 

 

Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhalts dieses Bebauungsplanes mit dem 

Willen der Stadt Rastenberg sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens zur 

Aufstellung des Bebauungsplanes werden bekundet. 

 

Ausfertigung 

 

 

Rastenberg, den 

 

 

 

Stadt Rastenberg 

Bürgermeisterin 

 

Der Bebauungsplan wurde gemäß § 10 Abs. 3 BauGB im Amtsblatt der Stadt Rastenberg Nr. …..vom 

……………. ortsüblich bekannt gemacht. 

Mit dieser Bekanntmachung wurde der Bebauungsplan 

 

Rechtsverbindlich 

 

 

Rastenberg, den 

 

 

 

Bürgermeisterin 

 

 

 

 

 

    Rechtsgrundlagen          
 

1. Baugesetzbuch (BauGB)   

2. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) 

3. Thüringer Bauordnung (ThürBO) 

4. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 

 (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) 

5. Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO)  

 

In der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses jeweils gültigen Fassung. 

 

 

 

 

 

Es wird bescheinigt, dass die Flurstücke mit ihren Grenzen und Bezeichnungen als Grundlage für die 

geometrischen Festlegungen der neuen städtebaulichen Planung mit dem Liegenschaftskataster 

nach dem Stand vom 17.11.2025 übereinstimmen. 

 

Gera, den 17.11.2025 

 

 

gez. Zein 

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Zein, ÖbVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Einsichtnahme von Vorschriften 

Die den Festsetzungen zu Grunde liegenden Vorschriften wie DIN-Normen o.ä. können dort 

eingesehen werden, wo nach der Bekanntmachung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die öffentliche 

Auslegung des Bebauungsplanes und der Begründung erfolgt und gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 

der Bebauungsplan mit der Begründung zu jedermanns Einsicht bereitgehalten wird, d.h. nach 

derzeitiger Sachlage im Bürgerbüro der Stadt Rastenberg, Markt 1, 99636 Rastenberg sowie 

im Bürgerbüro der VG Kölleda, Markt 24, 99625 Kölleda. 

 

5. Geologiedatengesetz (GeolDG) 

 Geologische Untersuchungen - Erdaufschlüsse (Bohrungen, größere Baugruben, Messstellen) 

sowie geophysikalische oder geochemische Messungen - sind gemäß § 8 Geologiedatengesetz 

(GeolDG) spätestens zwei Wochen vor Baubeginn unaufgefordert beim Thüringer Landesamt 

für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) anzuzeigen. Weiterhin sind die Ergebnisse 

(Bohrdokumentation, Messdaten, Test- und Laboranalysen, Pumpversuchsergebnisse, Lage-

pläne u. ä.) gemäß § 9 GeolDG spätestens drei Monate nach Abschluss der Untersuchungen 

unaufgefordert durch die Auftraggeber oder die beauftragten Firmen vorzugsweise elektronisch 

zu übergeben.  

Es wird gebeten, in den Ausschreibungs- und Planungsunterlagen auf diese Pflicht hinzuwei-

sen. Die entsprechenden Formulare und Merkblätter sind unter  

https://tlubn.thuerinqen.de/geologie-bergbau/geologie-und-boden/geologiedatengesetz 

verfügbar. Für die Übermittlung steht die E-Mail-Adresse poststelle@tlubn.thueringen.de zur 

Verfügung. 

Rechtsgrundlagen sind das „Gesetz zur staatlichen geologischen Landesaufnahme sowie zur 

Übermittlung, Sicherung und öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten und zur Zurverfü-

gungstellung geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben (Geologiedatengesetz-

GeolDG)“ in Verbindung mit der „Thüringer Bergrecht- und Geologiedaten-Zuständigkeitsver-

ordnung (ThürBGZustVO)“. 

Eventuell im Planungsgebiet vorhandene Bohrungsdaten können unter www.infogeo.de online 

recherchiert werden. 

 

6.  Landwirtschaftliche Immissionen 

 Auf den angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen treten unvermeidliche landwirtschaftli-

che Emissionen durch Bodenbearbeitung, Pflanzenschutz, Düngung und Ernte auf (§ 3 Abs. 1 

und 4 BImSchG). 

 

7.  Vermeidung- und Minderungsmaßnahmen 

V1: Zeitliche Beschränkung für die Beseitigung von Vegetation und Beräumung des Oberbo-

dens (Schutz Bodenbrüter) 

Für die Beseitigung der Vegetationsdecke und Beräumung des Oberbodens sind die Arbeiten 

außerhalb der Brutzeiten im Zeitraum 1. Oktober bis 28./29. Februar j.J. durchzuführen. 

Nach Beräumung des Oberbodens ist die Fortsetzung der Bautätigkeit auch während der Brut-

zeit möglich. 

Abweichend davon ist die Baufeldfreimachung auch im Zeitraum März bis August möglich, wenn 

zuvor gutachterlich nachgewiesen wird, dass im Baufeld keine besetzten Nester von Bodenbrü-

tern, insbesondere Feldlärche, vorhanden sind. 

V2: Bauzeitenbeschränkung (Schutz Reptilien) 

Bauarbeiten sind außerhalb der Aktivitäts- bzw. Wanderzeiten von Reptilien im Zeitraum 1. Ok-

tober bis 30. März j.J. durchzuführen. 

Abweichend davon ist die Durchführung der Bauarbeiten von April bis September möglich, wenn 

durch Errichtung und regelmäßige Kontrolle eines Schutzzaunes, je nach Baufortschritt, entlang 

des betroffenen Abschnittes während der Bauarbeiten die Tiere am Betreten der Baustelle ge-

hindert werden. 

V3: Artenschutzmaßnahmen 

Für Zauneidechsen und andere wärmeliebende Tierarten sind in den Ecken der eingezäunten 

Flächen Steinhaufen aufzuschichten.  

Für die Greifvogelarten sind in Richtung der landwirtschaftlichen Flächen Sitzkrücken aufzustel-

len bzw. einzelne Zaunsäulen (höher und mit Querriegel) sind als solche herzurichten.  

An verschiedenen Stellen am Zaun sind Insektenhotels für Wildbienen aufzustellen. 

 

Teil B:   

Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 und 3 BauGB 

 

Nr. Festsetzung  

 

 Ermächtigung 

1. Art der baulichen Nutzung 

 

 § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

1.1. Im festgesetzten Baugebiet SO, Baufeld BF PV ist nur die 

Errichtung einer PV-Anlage einschließlich der technisch er-

forderlichen Nebenanlagen, wie Wechselrichter, Batterie-

speicher, Schaltanlagen, Trafostationen, Betriebsgebäude 

und Aufstellflächen für Kraftfahrzeuge für Wartungsarbeiten 

und Reparatur zulässig. 

 

  

    

2. Maß der baulichen Nutzung 

 

 § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

2.1. Die festgesetzte Oberkante der baulichen PV-Anlage ist der 

höchste Punkt des Solarmoduls, die festgesetzte Unter-

kante der niedrigste Punkt. 

Bezugsebene ist die Oberfläche Gelände lotrecht unter die-

sen Punkten. 

 

 § 16 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. 

§ 18 Abs. 1 BauNVO 

 

2.2. Betriebsgebäude für Wartungsarbeiten und Reparatur dür-

fen nur als eingeschossige Gebäude mit einer maximalen 

Oberkante Gebäude von 4,0 m errichtet werden. 

Als Oberkante Gebäude gilt die Oberkante Attika oder Ober-

kante First. 

Bezugsebene ist die höchste Oberfläche Gelände (in m ü. 

NHN) direkt an der Fassade des Betriebsgebäudes. 

 

  

    

3. Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücks-

fläche 

 § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 

    

3.1. Befestigte Zufahrten, Zuwegungen und Einfriedungen sind 

auch auf der nichtüberbaubaren Grundstücksfläche zuläs-

sig. 

 

  

3.2. Technisch erforderlichen Nebenanlagen, wie Wechselrich-

ter, Schaltanlagen, Trafostationen, Betriebsgebäude und 

Aufstellflächen für Kraftfahrzeuge für Wartungsarbeiten und 

Reparatur sind ausnahmsweise außerhalb der überbauba-

ren Grundstücksfläche zulässig, wenn es technisch erfor-

derlich ist. 

 

  

    

4. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft 

 

 § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

4.1. Grundstückseinfriedungen sind so auszuführen, dass der 

Bewegungsraum von Kleintieren nicht wesentlich einge-

schränkt wird. Dazu ist ein Mindestabstand zwischen Unter-

kante Zaun und Boden von 15 cm einzuhalten. 

Sockel und Mauern sowie Stacheldraht im bodennahen Be-

reich sind unzulässig. 

  

 

4.2. Die Unterkonstruktion der Modultische ist ohne Fundament 

gerammt auszuführen.  

 

  

4.3. Die Befestigung von Zufahrten, Zuwegungen und Aufstell-

flächen für Kraftfahrzeuge für Wartungsarbeiten und Repa-

ratur sind so auszuführen, dass das anfallende Nieder-

schlagswasser innerhalb der Fläche oder über ihren Rand 

versickern kann. 

 

  

    

5. Geh-, Fahr- und Leitungsrecht  § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB 

    
5.1. Die zeichnerisch festgesetzte Fläche GFL ist mit einem Lei-

tungsrecht zu Gunsten der Leitungsträger, einem Geh- und 

Fahrrecht zu Gunsten der Rettungskräfte sowie der Allge-

meinheit und zu Gunsten der Anlieger der Flurstücke 

Nr. 413, 414/62 und 1188, Flur 3, Gemarkung Rastenberg 

zu belasten. 

 

  

    

6. Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen sowie mit Bindun-

gen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-

gen 

 § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB  

    
6.1. Für die Herstellung der nicht versiegelten Grundstückflä-

chen im Baugebiet SO, Baufeld BF PV, als artenreiches me-

sophiles Grünland, ist ausschließlich regiozertifiziertes 

Saatgut des Ursprungsgebiets 5 - Mitteldeutsches Tief- und 

Hügelland zu verwenden, frisch bis mäßig trocken anzule-

gen und extensiv zu unterhalten. 

 

 § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

6.2. Auf den Flächen mit Bindungen für die Bepflanzung und für 

die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-

pflanzungen sind die vorhandenen Gehölzflächen durch ge-

eignete Pflegemaßnahmen dauerhaft zu erhalten. 

 

 § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB 

    

7. Festsetzungen nach § 1a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 9 

Abs. 1a BauGB (Zuordnungsfestsetzung) 

  

    
7.1. Zur Kompensation von Eingriffen in Boden, Natur und Land-

schaft werden die Maßnahmen gemäß Ziffer 4 sowie die An-

pflanz- oder Erhaltungsgebote gemäß Ziffer 6 festgesetzt. 

 

  

7.2. Die Maßnahmen sowie Anpflanz- und Erhaltungsgebote ge-

mäß Punkt 7.1. sind den Eingriffen im Plangebiet zuzuord-

nen. 

  

 
 

Festsetzungen nach § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 97 ThürBO 
 
Nr. Festsetzung  

 
 Ermächtigung 

8. Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen  § 97 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO 

    
8.1. Betriebsgebäude und Trafostationen sind in hellgrauen 

Farbtönen entsprechend RAL7070, RAL7050 oder RAL 

7032 auszuführen. 

 § 97 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO 

 

9. Anordnung und Gestaltung von Werbeanlagen  § 97 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO 

    

9.1. Das Anbringen von Werbeanlagen an der Einfriedung ist un-

zulässig. 

 

  

    

10. Gestaltung unbebauter Flächen der bebauten 

Grundstücke sowie der Einfriedungen 

 

 § 97 Abs. 1 Nr. 4 ThürBO 

10.1. Einfriedungen sind in Form von Doppelstabmattenzäunen 

bis zu einer Höhe von 2,50 m zulässig. Die Zaunpfosten der 

Eingangstore sind bis zu einer Höhe von 2,75 m zulässig. 

Die Einfriedungen müssen sichtdurchlässig ausgeführt wer-

den. 

 

 § 97 Abs. 1 Nr. 4 ThürBO 

 
 

Teil C: Hinweise (ohne Festsetzungscharakter)  

 
1. Archäologische Bodenfunde  

 Der Geltungsbereich befindet sich in einem archäologischen Relevanzgebiet. Es ist davon aus-

zugehen, dass bei Erdarbeiten bau- und bodenarchäologische Siedlungs- oder Grabbefunde 

zerstört werden. Deshalb müssen Eingriffe in den unterirdischen Bauraum denkmalrechtlich 

erlaubt werden. 

Voraussetzung für eine Erlaubnis ist eine einvernehmliche Abstimmung des Bauherren mit dem 

Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie über ggf. notwendige archäolo-

gische Untersuchungen. Die Kosten solcher Untersuchungen und/oder das Vorhaben beglei-

tender Untersuchungen hat der Bauherr im Rahmen des Zumutbaren zu tragen (§§ 13 Abs. 3, 

14 Abs. 1 Satz 6 Thüringer Denkmalschutzgesetz). Zur Berücksichtigung der Untersuchungs-

dauer bei der Zeitplanung und zur Ermittlung der Kosten wird eine frühzeitige Kontaktaufnahme 

mit dem Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie empfohlen. 

Die Anzeige- und sonstigen Pflichten nach § 16 Thüringer Denkmalschutzgesetz geltend er-

gänzend. Auf das Schatzregal des Freistaates Thüringen im Anwendungsbereich des § 17 

Thüringer Denkmalschutzgesetz wird ergänzend hingewiesen.  

 

2. Belange der Denkmalpflege 

 In der Umgebung finden sich folgende Kulturdenkmale: 

- Burg Raspenburg in 99636 Rastenberg, Burgstieg o. Nr., Flurstück 258/7, Flur 1, Gemar-

kung Rastenberg Kulturdenkmal mit erhöhter Raumwirkung, Einordnung im Landschafts-

bild (Lage an der Finne) 

- Liebfrauenkirche in 99636 Rastenberg, Coudrayplatz 1, Flurstück 1, Flur 1, Gemarkung 

Rastenberg, Kulturdenkmal mit erhöhter Raumwirkung, Einordnung im Landschaftsbild 

(Lage an der Finne) 

Sowie in der Gemarkung Hardisleben: 

- Evangelische Dorfkirche Sankt Johannes Baptist, Flurstück 1, Flur 1, Gemarkung Hardis-

leben 

Die Bestimmung der relevanten Umgebung eines Kulturdenkmals, die wesentlicher Teil des 

Schutzgutes des Erscheinungsbildes ist und daher gemäß § 13 Abs. 1 Punkt 2 ThürDSchG bei 

Veränderungen zu berücksichtigen ist, muss entsprechend nach der Art des Eingriffs und der 

spezifischen Art und den Eigenschaften des Kulturdenkmals im Einzelfall geprüft werden. 

 

3. Auffälliger Bodenaushub, Bodenverunreinigungen 

 Werden bei Erdbaumaßnahmen schadstoffkontaminierte Medien in Boden, Wasser oder in der 

Luft oder auffällige Bereiche, wie kontaminationsverdächtige Bausubstanz oder Auffüllungen 

angetroffen, so ist die zuständige Umweltbehörde gemäß § 11 Abfallgesetz bzw. §§ 12 und 17 

Thüringer Abfallwirtschafts- und Altlastengesetz unverzüglich zur Festlegung erforderlicher 

Maßnahmen zu informieren. 

 

Übersichtsplan (Grundlage topografische Karte) ohne Maßstab


